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Fabian Klose 

Zur Legitimation kolonialer Gewalt 
Kolonialer Notstand, antisubversiver Krieg und humanitäres Völkerrecht 
im kenianischen und algerischen Dekolonisierungskrieg 

In seinem 1961 publizierten Buch »Die Verdammten dieser Erde« setzte sich der aus 
Martinique stammende Arzt Frantz Fanon intensiv mit der kolonialen Unterdrückung 
und dem damit verbundenen Phänomen der Gewalt in der kolonialen Situation auseinan-
der.1 Fanon, der als Mitglied der Front de Libération Nationale (FLN) aktiv am algeri-
schen Unabhängigkeitskrieg teilnahm und durch seine Schriften zu einer der prägenden 
Figuren der antikolonialen Bewegung aufstieg, plädierte darin vehement für den bewaff-
neten Kampf gegen die koloniale Fremdherrschaft.2 Seiner Ansicht nach sei den Koloni-
sierten dieser Weg seit jeher von ihren Kolonialherren aufgezeigt worden, denn, so die 
zentrale These: »Das Kolonialregime gewinnt seine Legitimität aus der Gewalt und ver-
sucht keinen Augenblick lang, über diese Natur der Dinge hinwegzutäuschen.«3 

Der von Fanon beschriebene Prozess der gewaltsamen Dekolonisation erschütterte nach 
dem Zweiten Weltkrieg die europäischen Kolonialreiche in ihren Grundfesten und führte 
zu zahlreichen antikolonialen Aufständen.4 Vor allem die Konflikte in den Siedlungsko-
lonien Kenia und Algerien entwickelten sich dabei für die jeweilige Kolonialmacht zum 
größten und blutigsten Dekolonisierungskrieg. In Kenia bildete die Ethnie der Kikuyu 
die Hauptträgerschaft der antikolonialen Land Freedom Army, die durch Attentate auf 
afrikanische Kollaborateure des verhassten Kolonialregimes und Überfälle auf weiße Far-
men ein gewaltsames Ende der britischen Kolonialherrschaft zu erreichen suchte. Der von 
den Briten kurz als Mau-Mau5 bezeichneten Organisation gelang es, Großbritannien von 
1952 bis 1956 zu einem Guerillakrieg im kenianischen Dschungel herauszufordern.6 
Frankreich hingegen sah sich in seinen nordafrikanischen Departements ab dem 1. Novem-

—————— 
1 Frantz Fanon, Die Verdammten dieser Erde, Frankfurt / Main 1966. Fanons Thesen werden in der 

zeithistorischen Forschung wieder aktuell diskutiert. Vgl. hierzu u. a. den Beitrag von Christoph 
Kalter in diesem Band sowie Andreas Eckert, Predigt der Gewalt? Betrachtung zu Frantz Fanons 
Klassiker der Dekolonisation, in: Zeithistorische Forschungen 3, 2006, H. 1. URL: <http://www. 
zeithistorische-forschungen.de/16126041-Eckert-1-2006> [16. Dezember 2007]. Zur Biografie 
Frantz Fanons vgl. David Macey, Frantz Fanon: a Biography, New York 2001. 

2 Vgl. hierzu auch Bassam Tibi, Nationsbildung in den Kolonien als Prozess einer auf Gewalt ba-
sierenden Dekolonisation, in: ders., Nationalismus in der Dritten Welt, Frankfurt / Main 1971, S. 
38–44. 

3 Fanon, S. 64. 
4 Vgl. hierzu vor allem Robert Holland (Hrsg.), Emergencies and Disorder in the European Em-

pires after 1945, London 1994. 
5 Die Entstehung des Begriffs Mau-Mau ist bis heute nicht eindeutig geklärt. Ein Erklärungsver-

such bezieht sich auf eine britische Polizeiaktion gegen eine illegale Eideszeremonie, bei der die 
Teilnehmer zur Warnung ›mau mau‹, was soviel bedeutet wie ›raus raus‹, gerufen haben sollen. 
Vgl. hierzu Robert Edgerton, Mau Mau. An African Crucible, New York 1989, S. 56. 

6 Zum britischen Dekolonisierungskrieg in Kenia vgl. ebd.; Robert Buijtenhuijs, Le mouvement 
Mau Mau: une révolte paysanne et anti-coloniale en Afrique noire, Paris 1971; ders., Essay on 
Mau Mau. Contributions to Mau Mau Historiography, Leiden 1982; Anthony Clayton, Counter-
insurgency in Kenya: a study of military operations against Mau Mau, Nairobi 1976; Frank 
Füredi, The Mau Mau War in Perspective, London / Nairobi 1989; Wunyabari O. Maloba, Mau 
Mau and Kenya. An Analysis of a Peasant Revolt, Bloomington 1993. 
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ber 1954 mit dem Unabhängigkeitskampf der algerischen FLN konfrontiert. Mit einer 
Guerillataktik aus Sabotageanschlägen und Überfällen auf französische Ziele verwickelte 
die Befreiungsfront die französische Kolonialmacht in einen acht Jahre dauernden Krieg, 
der erst 1962 mit der Unabhängigkeit Algeriens endete.7 

Trotz ihrer Bedeutung für die Auflösung der Kolonialreiche spielten diese Konflikte so-
wohl in den öffentlichen Debatten wie auch in der historischen Forschung lange Zeit eine 
vernachlässigte Rolle.8 Ein Grund hierfür liegt sicherlich in der Tatsache, dass die Kolo-
nialmächte nach dem Ende ihrer Überseeherrschaft versuchten, den wahren Charakter ihrer 
kolonialen Rückzugsgefechte zu verschweigen. In ehemaligen Kolonialnationen wie Groß-
britannien und Frankreich prägte eine Kultur des Vergessens und Verdrängens den Umgang 
mit den Dekolonisierungskriegen, die in öffentlichen Debatten regelrecht tabuisiert wurden.9 
In Frankreich ging diese Entwicklung sogar so weit, dass durch verschiedene staatliche 
Amnestiegesetze uneingeschränkte Straffreiheit für alle Vergehen in Zusammenhang mit 
den Militäroperationen in Nordafrika zugesichert wurde.10 Der Algerienkrieg durfte zudem 
37 Jahre lang nicht bei seinem Namen genannt werden, sondern wurde erst im Jahr 1999 
durch ein Gesetz der Französischen Nationalversammlung offiziell als Krieg anerkannt.11 

Zu einer Wende im Umgang mit der Geschichte der Dekolonisierungskriege kam es 
erst vor wenigen Jahren im Zuge neuer wissenschaftlicher Arbeiten, die ihren Fokus auf 
die Entgrenzung kolonialer Gewalt in den Dekolonisierungskriegen in Kenia und Algerien 
richteten. Im Jahr 2001 veröffentlichte die französische Historikerin Raphaëlle Branche 
ihre Dissertation »La torture et l’armée pendant la guerre d’Algérie«, worin sie die syste-
matische Folter und die Rolle der französischen Armee analysierte.12 Aber auch andere 
Gewaltphänomene des Algerienkrieges wie die umfangreichen Internierungs- und Um-
siedlungsmaßnahmen der Kolonialmacht wurden nun mit neuen Veröffentlichungen ex-
plizit thematisiert.13 Dieser neue Forschungstrend beschränkte sich nicht nur auf die fran-

—————— 
7 Zum Algerienkrieg vgl. exemplarisch Hartmut Elsenhans, Frankreichs Algerienkrieg 1954–

1962. Entkolonialisierungsversuch einer kapitalistischen Metropole. Zum Zusammenbruch der 
Kolonialreiche, München 1974; John Talbott, The War Without a Name. France in Algeria 
1954–1962, New York 1980; Alistair Horne, A Savage War of Peace. Algeria 1954–1962, New 
York 1987; Anthony Clayton, The Wars of French Decolonization, London / New York 1994; 
Mohammed Harbi / Benjamin Stora (Hrsg.), La Guerre d’Algérie 1954–2004. La fin de l’am-
nésie, Paris 2004. 

8 Einer der Ersten, der diese besondere Rolle der Dekolonisierungskriege betont, ist Frank Füredi, 
Colonial Wars and the Politics of Third World Nationalism, London / New York 1994. Vgl. hier-
zu auch seinen bereits früher erschienenen Beitrag Kenya: Decolonization through counterin-
surgency, in: Anthony Gorst / Lewis Johnman / W. Scott Lucas u. a. (Hrsg.), Contemporary British 
History 1931–61. Politics and Limits of Policy, London 1991, S. 141–168. 

9 Vgl. hierzu v. a. Benjamin Stora, La gangrène et l’oubli. La mémoire de la guerre d’Algérie, 
Paris 1998; ders., Der Algerienkrieg im Gedächtnis Frankreichs, in: Volkhard Knigge / Norbert 
Frei (Hrsg.), Verbrechen erinnern. Die Auseinandersetzung mit Holocaust und Völkermord, 
Bonn 2005, S. 75–89; Antoine Prost, The Algerian War in French collective memory, in: Jay 
Winter / Emmanuel Sivan (Hrsg.), War and Remembrance in the Twentieth Century, Cambridge 
1999, S. 161–176. Für die Rolle des Mau-Mau-Kriegs im kollektiven Gedächtnis Großbritan-
niens gibt es keine eigenständige Untersuchung. 

10 Dekret Nr. 62–328 vom 22. März 1962, in: Journal Officiel, Lois et Décrets, 23. März 1962, S. 
3144. Vgl. hierzu Stora, La gangrène et l’oubli, S. 281–283. Zur Amnestieproblematik und 
Rolle der Geschichtswissenschaft vgl. Raphaëlle Branche, La guerre d’Algérie: une histoire 
apaisée?, Paris 2005, S. 111–139. 

11 Vgl. hierzu das Gesetz Nr. 99–882 vom 18. Oktober 1999, in: Journal Officiel, Lois et Décrets, 
20. Oktober 1999, S. 15647. 

12 Raphaëlle Branche, La torture et l’armée pendant la guerre d’Algérie, 1954–1962, Paris 2001. 
13 Vgl. hierzu die Neuauflage des 1967 erstmals erschienen Buches von Michel Cornaton, Les 

camps de regroupement de la guerre d’Algérie, Paris 1998, und Michel Rocard, Rapport sur  
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zösische Kolonialgeschichte, sondern weitete sich auch auf die Dekolonisierungskriege 
anderer europäischer Kolonialmächte aus.14 Im Jahr 2005 erschienen schließlich zwei 
historische Studien zum britischen Mau-Mau-Krieg in Kenia. Dabei konzentrierte sich 
Caroline Elkins in ihrem Buch »Britain’s Gulag. The brutal End of Empire in Kenya«15 
in erster Linie auf die britischen Internierungslager und Umsiedlungsdörfer, während sich 
David Anderson in »Histories of the Hanged. The Dirty War in Kenya and the End of 
Empire«16 insgesamt mit der britischen Repressionspolitik, speziell mit der Ausweitung 
der Todesstrafe, auseinandersetzte. 

Im Vordergrund des vorliegenden Aufsatzes stehen weniger die in der Forschung be-
reits thematisierten Gewaltphänomene von kolonialen Kriegsverbrechen, systematischer 
Folter sowie gewaltsamer Internierung und Umsiedlung. Ziel ist es vielmehr, das gemein-
same Legitimationsmuster herauszuarbeiten, mit dem die kolonialen Metropolen die Ent-
grenzung von Gewalt in den beiden Konflikten in Kenia und Algerien zu rechtfertigen 
versuchten. Der koloniale Ausnahmezustand mit seinen weitreichenden Notstandsgeset-
zen nimmt dabei, wie zu zeigen sein wird, eine zentrale Rolle ein. Daran anschließend 
werden die Doktrinen des antisubversiven Krieges als militärische Antwort auf die anti-
koloniale Herausforderung analysiert, nicht ohne abschließend die Rolle des humanitären 
Völkerrechts in Form der Genfer Konventionen von 1949 zu beleuchten. Insgesamt ver-
tritt der vorliegende Beitrag die These, dass die spezifische Kombination aus den Maßnah-
men des kolonialen Notstandes, den neuen Militärdoktrinen der antisubversiven Kriegsfüh-
rung und der Negierung der Gültigkeit des humanitären Völkerrechts entscheidend für die 
Radikalisierung kolonialer Gewalt in den Dekolonisierungskriegen verantwortlich war.17 

I. KOLONIALER NOTSTAND ALS RADIKALISIERENDES ELEMENT UND RECHTSFREIER 
RAUM 

Gewalt war eine zentrale Säule kolonialer Politik.18 Selbst nach Abschluss der militäri-
schen Eroberung blieb die Androhung und Anwendung von Gewalt ein signifikantes Ele-
ment der kolonialen Herrschaftssicherung, die der Historiker Michael Mann daher zu Recht 
—————— 

les camps de regroupement et autres textes sur la guerre d’Algérie, Paris 2003. Auch Joel Kotek 
und Pierre Rigoulot widmen in ihrem Buch über die Geschichte des Lagers ein Kapitel den In-
ternierungs- und Umsiedlungsmaßnahmen des Algerienkriegs: Joel Kotek / Pierre Rigoulot, Das 
Jahrhundert der Lager, Gefangenschaft, Zwangsarbeit, Vernichtung, Berlin / München 2001, S. 
546–554. 

14 Für die niederländische Dekolonisation vgl. den Aufsatz von Gerhard Hirschfeld, Kriegsver-
brechen in der niederländischen Kolonialzeit: Indonesien 1945–1949, in: Wolfram Wette / Gerd 
R. Ueberschär (Hrsg.), Kriegsverbrechen im 20. Jahrhundert, Darmstadt 2001, S. 447–460. 

15 Caroline Elkins, Britain’s Gulag. The brutal End of Empire in Kenya, London 2005. Das Buch 
ist auch unter dem Titel »Imperial Reckoning. The untold story of Britain’s Gulag in Kenya«, 
New York 2005, erschienen. 

16 David M. Anderson, Histories of the Hanged. The Dirty War in Kenya and the End of Empire, 
London / New York 2005. 

17 Der Beitrag basiert auf umfangreichen Literatur- und Quellenstudien im Rahmen meines Dis-
sertationsprojektes »Menschenrechte und koloniale Gewalt. Eine komparative Studie der De-
kolonisierungskriege in Kenia und Algerien«, LMU München 2007. Für Anregungen und An-
merkungen für diesen Aufsatz bin ich Herrn Professor Dr. Martin H. Geyer sehr verbunden. 

18 Vgl. hierzu vor allem Marc Ferro (Hrsg.), Le Livre Noir du colonialisme. XVIe-XXIe siècle: 
de l’extermination à la repentance, Paris 2003; Claude Liauzu / Josette Liauzu, Violence colo-
niale et guerre d’Algérie, in: ders. (Hrsg.), Violence et colonisation. Pour en finir avec les 
guerres de mémoires, Paris 2003, S. 119–129. Auch der deutsche Historiker Andreas Eckert 
weist in seinem neuesten Buch auf die zentrale Rolle der Gewalt hin. Andreas Eckert, Kolonia-
lismus, Frankfurt / Main 2006, S. 4 u. S. 68–72. 
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als »Schreckensherrschaft gegenüber der beherrschten Bevölkerung«19 charakterisiert. In-
tellektuelle Repräsentanten der antikolonialen Bewegung wie Albert Memmi führten die 
privilegierte Stellung der Europäer im Verhältnis zur autochthonen Bevölkerung auf den 
Schutz der Armee und Luftwaffe zurück, die jederzeit bereit waren, die Interessen der 
Kolonialherren gewaltsam zu verteidigen.20 Nach Ansicht von Fanon beruhte das kolo-
niale Zusammenleben auf der Macht von Bajonetten und Kanonen21, wobei er hinzufüg-
te: »Diese Herrschaft der Gewalt wird umso furchtbarer sein, je dichter die Besiedelung 
durch das ›Mutterland‹ ist.«22 Und in der Tat belegen die Dekolonisierungskriege in den 
beiden Siedlungskolonien Kenia und Algerien diese These eindrucksvoll.23 

Ein wesentlicher Grund hierfür bestand in der Belagerungsmentalität der Weißen, die 
wegen ihrer Minderheitsposition die Übermacht der autochthonen Bevölkerung als ständi-
ge Bedrohung und Gefahr empfanden. Die geradezu paranoide Furcht vor einem Aufstand 
beeinflusste die Siedlergesellschaft nachhaltig und führte zur Ausprägung eines militanten 
Verhaltensmusters bei der weißen Bevölkerung.24 Der Kolonialstaat befand sich demnach 
in einem permanenten Belagerungs- und Verteidigungszustand, in dem man glaubte, nur 
mit drakonischen Mitteln seine eigene Herrschaftsposition sichern zu können.25 Diese 
Form der Gewaltherrschaft wurde von den Kolonialherren als etwas völlig ›Normales‹ 
angesehen und gehörte in den Kolonien zur alltäglichen Realität. Die Mehrheit der Fran-
zosen sah zum Beispiel nichts Außergewöhnliches darin, einen Nordafrikaner zu schla-
gen26, während die weißen Siedler in Kenia das Auspeitschen von Afrikanern als »lehr-
reiche und billige Methode zur Aufrechterhaltung von Gesetz und Ordnung«27 ansahen. 

Diese Form der Herrschaft spitzte sich zu, sobald der Kolonialstaat durch autochthonen 
Widerstand herausgefordert wurde. Der Notstand führte zu einer Radikalisierung der ko-
lonialen Situation und setzte zusätzliche Gewaltpotenziale frei.28 So forderten die weißen 
Siedler in Kenia angesichts der steigenden Zahl von Mau-Mau-Überfällen ab 1952 die 
kollektive Bestrafung der Ethnie der Kikuyu als Hauptträger der Rebellion jenseits aller 
rechtsstaatlichen Normen. Nach Meinung des Siedlers Ione Leigh sollte ein ›primitiver‹ 
Gegner wie die Mau-Mau nicht in den Genuss britischer Rechtsstaatlichkeit kommen: 
»Obwohl die britische Justiz wohl die beste in der Welt der zivilisierten Menschen ist, hat 
sie sich im Umgang mit einer primitiven Bevölkerung als völlig ungeeignet erwiesen. Ihr 
langsamer, schwerfälliger Tritt behindert allgemein die Armee, die Polizei und die Admi-
nistration.«29 Stattdessen plädierte Leigh unverhohlen für eine drastische Anwendung von 
—————— 
19 Michael Mann, Das Gewaltdispositiv des modernen Kolonialismus, in: Mihran Dabag / Horst 

Gründer / Uwe-K. Ketelsen (Hrsg.), Kolonialismus. Kolonialdiskurs und Genozid, München 2004, 
S. 118. 

20 Albert Memmi, Der Kolonisator und der Kolonisierte, Zwei Porträts, Frankfurt / Main 1980, S. 
28. 

21 Fanon, S. 28. 
22 Ebd., S. 68. 
23 Zum Begriff der Siedlungskolonie vgl. Caroline Elkins / Susan Pedersen, Introduction: Settler 

Colonialism: A Concept and Its Uses, in: dies. (Hrsg.), Settler Colonialism in the Twentieth 
Century. Projects, Practices, Legacies, New York / London 2005, S. 1–20. Zur Dekolonisie-
rungsproblematik von Siedlungskolonien und engen Verbindung zur gewaltsamen Dekolonisa-
tion vgl. Guy Pervillé, Décolonisation »à l’algérienne« et »à la rhodésienne« en Afrique du 
Nord et en Afrique australe, in: Charles-Robert Angeron / Marc Michel (Hrsg.), L’ère des déco-
lonisations, Actes du Colloque d’Aix-en-Provence, Paris 1995, S. 26–37. 

24 Dane Kennedy, Islands of White: Settler Society and Culture in Kenya and Southern Rhodesia 
1890–1939, Durham 1987, S. 136; Eckert, Kolonialismus, S. 81–82. 

25 Mann, S. 116 u. S. 120. 
26 Branche, La torture, S. 27. 
27 C. T. Stoneham, Mau Mau, London 1953, S. 31. 
28 Mann, S. 119. 
29 Ione Leigh, In the Shadow of the Mau Mau, London 1954, S. 175. 
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Gewalt. Seiner Meinung nach sollten aus verdächtigen Dörfern Frauen und Kinder ent-
fernt werden, um anschließend die gesamte männliche Bevölkerung zu erschießen und 
das Dorf dem Erdboden gleich zu machen.30 

Nach der Ermordung einer weißen Familie bei einem Mau-Mau-Überfall eskalierte 
dieser Siedlerextremismus am 24. Januar 1953 im Versuch, die Residenz des Gouver-
neurs in Nairobi zu stürmen. Eine aufgebrachte Menschenmasse forderte dabei die Tötung 
von 50.000 Kikuyu als Warnung für die gesamte afrikanische Bevölkerung.31 Nach Be-
ratung mit dem Gouverneur trat daraufhin Siedlerführer Michael Blundell vor die Menge 
und beruhigte diese mit den Worten: »Ich bin froh, euch jetzt mitzuteilen […], dass ich 
euch eure Schießbefehle bringe.«32 Damit kündigte er die Errichtung von verbotenen 
Zonen an, in denen auf jeden Afrikaner ohne Warnung geschossen werden konnte. Viele 
Weiße fassten dies allerdings als allgemeine ›Lizenz zum Töten‹ auf. In Zusammenhang 
mit diesem Siedlerextremismus sprachen selbst Vertreter des Colonial Office von einer 
regelrechten »emergency mentality« innerhalb der weißen Bevölkerung.33 

In Frankreichs algerischen Departements radikalisierte die Notstandssituation ebenfalls 
die koloniale Situation. Vor allem nach Überfallen der FLN auf die Städte Constantine, 
Philippeville und einige kleinere Siedlungen im August 1955 sahen die Europäer nach 
Meinung von Generalgouverneur Jacques Soustelle in jedem Muslim einen »Terroristen«.34 
Die direkte Konsequenz war, dass dem anschließenden Vergeltungsschlag der Armee 
und der Siedlermilizen für jeden getöteten Franzosen zehn Araber zum Opfer fielen.35 
Soustelles Berater, Vincent Monteil, beschrieb daher die Lage treffend mit den Worten: 
»Die beiden Bevölkerungsgruppen sind jetzt gegeneinander aufgehetzt, Rassenkrieg, un-
verantwortlich und gnadenlos, steht vor unseren Türen.«36 

In dieser aufgeheizten Atmosphäre wurden Forderungen der als colons oder pieds noirs 
bezeichneten Siedler nach einem härteren Durchgreifen der Staatsmacht laut, die in speziel-
len Kreisen der Armeeführung auf eine große Unterstützung trafen. Vor allem die Vertre-
ter der militärstrategischen Theorie der guerre révolutionnaire wie General Jacques Massu 
sahen in rechtsstaatlichen Grundsätzen eine entscheidende Schwachstelle. Diese würden 
von den Rebellen nur zu deren Vorteil ausgenützt werden und gleichzeitig die Sicherheits-
kräfte in ihren Aufgaben behindern.37 Nach Überzeugung vieler Offiziere sollte sich die 
Armee daher nicht an den rechtsstaatlichen Prinzipien der Französischen Republik orien-
tieren, sondern ganz im Gegenteil, der Staat sollte sich an die Bedürfnisse der antisubver-
siven Kriegsführung anpassen. Eine Militärstudie von August 1957 warnte vor der mangeln-
den Anpassungsfähigkeit der französischen Judikative sowie der Legislative und empfahl 
den staatlichen Institutionen, sich und die Gesetze möglichst schnell auf die neue Heraus-

—————— 
30 Ebd. 
31 Michael Blundell, So rough a Wind: Kenya Memoirs, London 1964, S. 137. 
32 Blundell zitiert in: Peter Evans, Law and Disorder or Scenes of Life in Kenya, London 1956, 

S. 90. 
33 Als Beispiel für die Bezeichnung »emergency mentality« vgl. Memorandum »Colonial Policy 

Committee, Kenya, Proposed Amnesty« des Colonial Office (CO), November 1959, Public Re-
cords Office London (PRO), CO 822 / 1337 / 10. 

34 Jacques Soustelle zitiert in: Horne, S. 123. Vgl. hierzu auch Éric Savarèse, L’invention des 
Pieds-Noirs, Paris 2002, S. 212. 

35 Slimane Chikh, L’Algérie en Armes ou le Temps des Certitudes, Paris 1981, S. 95. 
36 Zitat aus dem Artikel »L’Afrique du Nord et notre destin«, den Vincent Monteil unter dem 

Pseudonym François Sarrazin veröffentlichte, in: Esprit, Année 23, No. 232, November 1955, 
S. 1664. 

37 Jacques Massu, La vraie bataille d’Alger, Paris 1971, S. 48; Rita Maran, Staatsverbrechen. 
Ideologie und Folter im Algerienkrieg, Hamburg 1996, S. 196–199; Arlette Heymann, Les Li-
bertés Publiques et la Guerre d’Algérie, Paris 1972, S. 2. 
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forderung einzustellen.38 Bei der Erfüllung seiner Mission sollte das Militär alle Waffen 
des modernen Krieges einsetzen können.39 Laut General Massu blieben die französischen 
Soldaten dabei im Rahmen des biblischen Gesetzes: Auge um Auge, Zahn um Zahn.40 
Colonel Charles Lacheroy brachte diesen Standpunkt hingegen bei einem Vortrag im 
Ausbildungszentrum zur antisubversiven Kriegsführung in Arzew auf einen säkularen 
Leitspruch: »Man führt den Revolutionskrieg nicht mit dem bürgerlichen Gesetzbuch.«41 

Die britische und französische Regierung reagierte frühzeitig auf den wachsenden Druck 
von Seiten der Siedler und des Militärs. Bereits im Anfangsstadium der beiden Konflikte 
griffen London und Paris offiziell zum Instrumentarium des Ausnahmezustandes. Im Ge-
gensatz zur Verhängung des Kriegsrechts blieben hierbei die Machtbefugnisse der Zivil-
behörden offiziell unangetastet. Allerdings umfassten die Notstandsmaßnahmen eine Rei-
he von Sondervollmachten, die weitreichende Kompetenzen von der Legislative auf die 
Exekutive verlagerten und fundamentale individuelle Freiheitsrechte suspendierten.42 
Der italienische Philosoph Giorgio Agamben sieht gerade in der mangelnden Gewalten-
teilung einen charakteristischen Wesenszug des Ausnahmezustandes.43 Als entscheidende 
Besonderheit bezeichnet er jedoch das Herauslösen der Gesetzeskraft aus den Gesetzen 
selbst: »Der Ausnahmezustand definiert einen Zustand des Gesetzes, in dem die Norm 
zwar gilt, aber nicht angewandt wird (weil sie keine ›Kraft‹ hat), und auf der anderen Seite 
Handlungen, die nicht den Stellenwert von Gesetzen haben, deren ›Kraft‹ gewinnen.«44 
Der Ausnahmezustand ist für Agamben ein rechtsfreier Raum, der durch Suspendierung 
der Rechtsordnung entsteht und drastische Auswirkungen auf die Grundrechte des Einzel-
nen hat.45 In der kolonialen Situation bedeutete dies die radikale Ausweitung des Repres-
sionsapparats. 

In Kenia verhängte Gouverneur Evelyn Baring am 20. Oktober 1952 den state of emer-
gency.46 Als rechtliche Basis diente dabei die Emergency Powers Order in Council von 
193947, die den Gouverneur in den folgenden Monaten zum Erlass weitreichender emer-
—————— 
38 Étude du 2e bureau, 5. August 1957, Service Historique de l’Armée de Terre Vincennes (SHAT), 

1H 1927 / 1. 
39 Roger Trinquier, La Guerre Moderne, Paris 1961, S. 190 u. S. 81. 
40 Massu, S. 168. 
41 Vortrag von Colonel Lacheroy, Mai 1958, SHAT, 1H 1942. 
42 Stephen Marks, Principles and Norms of Human Rights Applicable in Emergency Situations: 
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gency regulations ermächtigte. Diese Notstandsgesetze48 beinhalteten unter anderem ein 
Veranstaltungs- und Versammlungsverbot, ein Verbot aller afrikanischen politischen Or-
ganisationen, die Einführung einer verschärften Ausweispflicht, eine strikte Pressezensur, 
ein Publikationsverbot ›subversiver‹ Schriften, die Einschränkung der Bewegungs- und 
Reisefreiheit durch Ausgangssperren, eine totale Kontrolle der Verkehrsmittel sowie die 
Einführung der kollektiven Bestrafung durch Sondersteuern und Konfiszierung von Land 
und Eigentum. Gleichzeitig räumte Baring den Sicherheitskräften ein uneingeschränktes 
Durchsuchungs- und Kontrollrecht ein sowie die Befugnis, bestimmte Gebiete zu »verbo-
tenen Zonen« zu deklarieren, in denen der Aufenthalt und das Betreten mit dem Tod geahn-
det wurden. Durch die detention orders war es zudem erlaubt, verdächtige Personen will-
kürlich ohne richterlichen Haftbefehl zu inhaftieren. Damit hatte die Kolonialregierung 
die legale Basis für die Verhaftung und Internierung von Tausenden Kikuyu geschaffen. 

Trotz der bereits weitreichenden Befugnisse kam es im Verlauf des Ausnahmezustandes 
nochmals zu einer Verschärfung der Notstandsgesetze, die somit immer mehr zu einem 
Spiegelbild der Radikalisierung der kolonialen Situation wurden. Nachdem bereits die ak-
tive Teilnahme an ›terroristischen‹ Mau-Mau-Überfällen als Kapitalverbrechen galt, wurde 
gemäß den verschärften emergency regulations nun auch jede Form der Unterstützung für die 
Rebellen wie Sabotage, die Leitung von Eideszeremonien, das Sammeln von Nachschub-
gütern sowie der Besitz von Waffen und Munition mit dem Tod bestraft.49 Dabei reichte be-
reits der Besitz einer einzelnen Patrone aus, um gehängt zu werden. Dies führte zur gängi-
gen Praxis, wie sie unter anderem Hugh Holmes, Offizier bei den Royal Northumberland 
Fusiliers, in seinen Memoiren beschreibt, dass die Sicherheitskräfte Verdächtigen und Ver-
wundeten eine Patrone zusteckten, um sie somit eines Kapitalverbrechens zu ›überführen‹.50 

Die rasant anwachsende Zahl von Gerichtsprozessen veranlasste die Kolonialregierung 
in Nairobi zur Gründung spezieller Emergency Assize Courts, die sich ausschließlich mit 
Vergehen gegen die Notstandsgesetze beschäftigten.51 Allein für den Zeitraum von April 
1953 bis Dezember 1956 verurteilten diese Sondergerichte 1.574 Menschen zum Tode. 
Insgesamt 1.090 Kikuyu ließen die britischen Behörden für ›Mau-Mau-Verbrechen‹ hän-
gen, wobei die überwiegende Mehrheit nicht wegen Mordes, sondern wegen weit gerin-
gerer Verstöße wie die Veranstaltung von Eideszeremonien und Waffenbesitz getötet 
wurden.52 Die Zahl der Exekutionen übertraf somit die aller anderen Notstände im briti-
schen Empire nach dem Zweiten Weltkrieg zusammengenommen um ein Vielfaches. An 
keinem anderen Ort und zu keinem anderen Zeitpunkt in der Geschichte des britischen 
Imperialismus wurde das Mittel der staatlichen Exekution in solch intensivem Umfang 
eingesetzt wie in Kenia.53 Selbst britische Veteranen wie der Polizeioffizier Peter Hewitt 
mussten angesichts dieser Fakten den diktatorischen Charakter der Notstandsgesetze ein-
räumen, aber nicht ohne die Maßnahmen gleichzeitig mit dem Verweis auf die sicher-
heitspolitische Notwendigkeit wieder zu legitimieren.54 Nachdem der militärische Wider-
—————— 
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stand der Mau-Mau-Bewegung Ende 1956 vollständig gebrochen war, blieb der Ausnah-
mezustand trotzdem bis zum 12. Januar 1960 in Kraft.55 Die britische Kronkolonie in Ost-
afrika wurde somit fast acht Jahre lang auf der Basis von diktatorischen Notstandsgeset-
zen regiert. 

Die Regierung in Paris reagierte auf die Zuspitzung der Lage in Algerien ebenfalls mit 
der Ausrufung des Ausnahmezustandes. Da die Verfassung der Vierten Republik keine 
Notstandsregelungen vorsah56 und die Verantwortlichen angesichts des ›innenpolitischen 
Problems‹ in den nordafrikanischen Departements auf die Erklärung des kriegsrechtlichen 
Belagerungszustandes, des état de siège, verzichten wollten57, war die Regierung Faure 
auf den Gesetzentwurf zum état d’urgence angewiesen. In Hinblick auf die Situation in 
Nordafrika verabschiedete die französische Nationalversammlung diesen am 3. April 
1955 mit überwältigender Mehrheit.58 Der état d’urgence sollte ein Mittelweg zwischen 
dem Normalzustand und dem Belagerungszustand sein, womit Paris angemessen auf die 
neuen sicherheitspolitischen Herausforderungen zu reagieren glaubte.59 Unter Wahrung 
der republikanischen Tradition und des zivilen Scheins sollten zur Wiederherstellung der 
Ordnung formell nur die Kompetenzen der Zivilbehörden erweitert werden, denen das 
Militär offiziell weiterhin unterstellt blieb.60 

Die Erklärung des Notstandes, der zunächst regional beschränkt blieb und erst am 28. 
August 1955 auf ganz Algerien ausgedehnt wurde, gab der Exekutive jedoch geradezu 
diktatorische Vollmachten, die verfassungsmäßigen Bürgerrechte einzuschränken oder 
gar ganz außer Kraft zu setzen. Der algerische Generalgouverneur konnte nun die Bewe-
gungsfreiheit begrenzen, den Aufenthalt von Personen in speziell erklärten Schutz- und 
Sicherheitszonen vollständig untersagen, Versammlungen verbieten, Veranstaltungsorte 
schließen und die Presse einer strikten Zensur unterwerfen.61 Die Sicherheitskräfte ver-
fügten über uneingeschränkte Vollmachten, die ihnen zu jeder Tages- und Nachtzeit er-
laubten, ohne speziellen Gerichtsbeschluss Häuser zu durchsuchen und Razzien durchzu-
führen. Vor allem aber Artikel 6 des Notstandsgesetzes wirkte sich gravierend auf die 
Situation in Algerien aus. Mit der Bestimmung der assignation à résidence waren die Be-
hörden dazu befugt, Personen, die eine Bedrohung für die öffentliche Ordnung und Sicher-
heit darstellten, ihren Aufenthaltsort vorzuschreiben. Der Gesetzestext untersagte zwar 
ausdrücklich die Errichtung von Internierungslagern, in der Realität wurde die assigna-
tion à résidence jedoch zur rechtlichen Basis für die umfangreichen Umsiedlungs- und 
Internierungsmaßnahmen des Algerienkrieges.62 

Die neue französische Regierung unter Guy Mollet verzichtete auf die erneute Ausru-
fung des Notstandes, nachdem dieser mit der Auflösung der Nationalversammlung am 1. 
Dezember 1955 seine Gültigkeit verloren hatte.63 Stattdessen verabschiedete das französi-
sche Parlament am 16. März 1956 ein Gesetz, das unter der Bezeichnung der pouvoirs 
—————— 
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spéciaux bekannt werden sollte.64 Paris kündigte darin zunächst ein umfassendes Pro-
gramm zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung Algeriens an. Allerdings ermächtig-
te Artikel 5 die Regierung, »in Algerien […] alle von den Umständen geforderten außer-
ordentlichen Maßnahmen zur Wiederherstellung der Ordnung, zum Schutz der Personen 
und Güter und zur Bewahrung des Staatsgebietes zu treffen«. Durch spezielle Dekrete 
sollte der Inhalt dieser »außerordentlichen Maßnahmen« näher definiert werden, womit 
sich die assignation à résidence erneut etablieren und die Internierungslager legalisieren 
ließen.65 Auf diese Weise übertrafen die pouvoirs spéciaux noch die Bestimmungen des 
état d’urgence und bedeuteten nicht nur eine Verschärfung der kolonialen Notstandssitua-
tion, sondern stellten den französischen Sicherheitskräften einen Blankoscheck aus. Die 
neuen Sondervollmachten legalisierten zwar nicht die Folter, wie der französische Histo-
riker Pierre Vidal-Naquet behauptet, schufen aber die Rahmenbedingungen, alles zum 
Schutz der Republik und im Namen Frankreichs zu tun.66 Ein »Regime der Dekrete«67 er-
laubte der Kolonialmacht, in seinen algerischen Departements jede Form des autochtho-
nen Widerstands auf ›legale‹ Art und Weise zu unterdrücken. 

Dennoch gab es weiterhin Stimmen in Armeekreisen, die selbst diese umfangreichen 
Vollmachten als unzulänglich im Kampf gegen den subversiven Feind bewerteten. Eine 
militärische Arbeitsgruppe beschäftigte sich in einer geheimen internen Studie mit den 
bestehenden Notstandsgesetzen und kam zu dem Ergebnis, dass weder der état de siège 
noch der état d’urgence oder die pouvoirs spéciaux den Sicherheitskräften die notwendi-
gen Mittel ausreichend zur Verfügung stellen würden.68 Obwohl bereits viele Ansätze den 
militärischen Vorstellungen entsprachen, entdeckte das Papier in den bestehenden Ge-
setzen dennoch zu viele Einschränkungen und Hemmnisse. Da es sich beim Revoluti-
onskrieg um eine totale Strategie handele, müssten auch die Sicherheitskräfte mit totalen 
Vollmachten ausgestattet werden, weshalb neue radikalere Gesetze im antisubversiven 
Abwehrkampf gefordert wurden.69 Die Studie empfahl gleichzeitig den zivilen Stellen, 
alle ihre Kompetenzen dem Militär zu übergeben.70 Erst durch diese Machtkonzentration 
und vollständige Unabhängigkeit von ziviler Aufsicht könne die Armee effektiv die sub-
versive Bedrohung in Eigenregie bekämpfen. 

Die Folge war, dass die französische Armeeführung immer mehr Kompetenzen von der 
Zivilverwaltung übernahm und Algerien in eine Art Militärprovinz verwandelte.71 For-
mell behielten die zivilen Stellen weiterhin ihre Befugnisse, die sie in der Praxis jedoch 
an die militärischen Dienststellen abgaben.72 Diese Kapitulation des Rechtsstaats wurde 
besonders in der »Schlacht um Algier« deutlich, in der Stadtpräfekt Serge Baret General 
Massu ermächtigte, alle notwendigen Schritte zur Wiederherstellung der Ordnung zu er-
greifen.73 Diese schleichende Entmachtung der zivilen Autorität und das daraus resultie-
—————— 
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rende Durcheinander an Machtbefugnissen kritisierte der Generalsekretär der Präfektur, 
Paul Teitgen, 1957 heftig in einem Brief an Ministerpräsident Robert Lacoste. Seiner 
Meinung nach verstricke man sich in diesem Kampf nicht in Illegalität, sondern in einer 
Anonymität und Verantwortungslosigkeit, die zwangsläufig zu Kriegsverbrechen führe: 
»Durch dergleichen improvisierte und unkontrollierte Methoden findet die Willkür alle 
nur denkbare Rechtfertigung. Darüber hinaus gerät Frankreich in Gefahr, seine Seele in 
Zweideutigkeit zu verlieren.«74 

Ausdruck dieser fortschreitenden Militarisierung aller zivilen Bereiche war vor allem 
auch das Eindringen der Armee in die Belange der Justiz.75 Das Militär behinderte und 
bedrohte Strafverteidiger inhaftierter FLN-Anhänger, während gleichzeitig prozessrecht-
liche Garantien der Strafprozessordnung abgeschafft wurden.76 In den Augen der verant-
wortlichen Offiziere musste die Effizienz der Prozesse gesteigert werden, was soviel be-
deutete, wie den Grad der Repression zu erhöhen.77 Die Justiz sollte der Logik des Krieges 
unterworfen werden und zu einer wirkungsvollen Waffe der guerre contre-révolutionnaire 
mutieren.78 Gemäß einem Dekret vom 17. März 1956 kam es daher zu einer Kompetenz-
erweiterung der Militärjustiz, die immer stärker in die Befugnisse der zivilen Rechtspre-
chung eindrang.79 Dies hatte zur Konsequenz, dass die Zahl der Todesurteile und Exeku-
tionen von vermeintlichen ›Terroristen‹ dramatisch anstieg.80 Ähnlich wie im Fall Kenias 
verwandelte sich die Justiz auf Kosten rechtsstaatlicher Normen zu einem Instrument der 
kolonialen Repression, wobei das Festhalten am juristischen Prozedere allein die Funktion 
erfüllte, den Schein der Legalität zu wahren. Insgesamt schuf die Ausrufung des Notstan-
des in beiden Konflikten für das Militär die legalen Vorraussetzungen, ihre neuen Doktri-
nen vom antisubversiven Krieg ohne rechtsstaatliche Hemmnisse in die Tat umzusetzen. 

II. DOKTRINEN VOM ANTISUBVERSIVEN KRIEG – PLÄDOYER UND ANLEITUNG ZUR 
UNEINGESCHRÄNKTEN REPRESSION 

In den Kolonien war der Guerillakrieg die dominierende Form der militärischen Ausein-
andersetzung.81 Im Gegensatz zum Krieg regulärer Armeen handelte es sich hierbei um 
ein asymmetrisches Konfliktszenario, in dem die antikolonialen Widerstandsbewegungen 
versuchten, ihre technische Unterlegenheit gegenüber den kolonialen Invasoren und Be-
satzern durch eine zermürbende Kleinkriegsführung auszugleichen.82 Nachdem die euro-
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päischen Kolonialmächte diese Erfahrung bereits im Zuge ihrer kolonialen Expansion im 
19. Jahrhundert gemacht hatten83, sahen sie sich vor allem nach Ende des Zweiten Welt-
kriegs erneut mit dem Guerillakrieg in ihren Kolonien konfrontiert. In der Phase der ein-
setzenden gewaltsamen Dekolonisation stützten sich die Nationalbewegungen in den Ko-
lonien bei ihrem Unabhängigkeitskampf gegen den als übermächtig scheinenden Gegner 
auf die Methoden des ›kleinen Krieges‹.84 

Eine verfeinerte Variante des Guerillakrieges fungierte dabei häufig als Vorbild, näm-
lich der revolutionäre Krieg Mao Tse-tungs.85 Maos Kriegslehre war, wie es Sebastian 
Haffner formulierte, ein »Rezept für den sozialen und nationalen Befreiungs- und Unab-
hängigkeitskrieg«.86 Der zentrale Aspekt bestand, neben dem Rückgriff auf die klassische 
Guerillataktik, in der totalen Mobilisierung der Volksmassen, in denen einerseits die Gue-
rilla wie ein Fisch im Wasser schwimmen und andererseits die Feinde wie in einem riesi-
gen See ertrinken sollten.87 Gemäß Maos Überlegungen übernahm die Bevölkerung dabei 
die Aufgabe des Schutzschildes und der Versorgungsbasis für die Armee, mit der sie zu 
einer unbesiegbaren Einheit verschmelzen sollte.88 Gegenüber einer regulären Armee 
konnten die Revolutionäre dank dieses Vorteils jederzeit überraschend zuschlagen und 
dann anschließend wieder in der zivilen Anonymität untertauchen. Das entscheidende 
Kriterium für die Verschmelzung von Kombattant und Zivilist war der Aufbau einer um-
fassenden politischen Organisation, die im Untergrund die Bevölkerung ideologisch in-
doktrinierte, auf die gemeinsamen politischen Ziele einschwor und nach den jeweiligen 
Bedürfnissen durchorganisierte.89 

Frankreich bekam als erste westliche Macht die Effizienz dieser Theorie zu spüren. 
Der französische Rekolonisationsversuch in Indochina scheiterte am erbitterten Wider-
stand des Viet Minh, der sich in seiner Taktik eng an den Leitsätzen Maos orientierte.90 
Der vietnamesischen Befreiungsorganisation unter Führung von Ho Chi Minh gelang es, 
weite Teile der Bevölkerung für ihren Unabhängigkeitskampf zu mobilisieren und die 
Schlagkraft der revolutionären Guerillakriegsführung unter Beweis zu stellen.91 Mit sei-
nem Sieg bei Dien Bien Phu beendete der Viet Minh 1954 die französische Kolonialherr-
schaft in Südostasien. Die französische Armeeführung musste entsetzt feststellen, dass 
die eigenen Truppen die asiatischen Überseegebiete nicht gegen einen militärisch weit 
unterlegenen Gegner verteidigen konnten, sondern von ihm auf demütigende Weise ge-
schlagen worden waren. Viele Offiziere der Indochinaarmee wie zum Beispiel General 
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Henri Navarre machten allerdings nicht das eigene, sondern vor allem das Versagen der 
Politik für die schmachvolle Niederlage verantwortlich.92 Die Militärs begründeten ihr 
Debakel in Südostasien allerdings nicht nur mit der These vom politischen Verrat, son-
dern auch mit der neuen Form der gegnerischen Kriegsführung, auf welche die französi-
schen Soldaten völlig unvorbereitet gestoßen waren.93 

Großbritannien wurde nach der Rückkehr in seine südostasiatischen Besitzungen eben-
falls mit der revolutionären Taktik einer kommunistischen Guerillabewegung konfron-
tiert. Der bewaffnete Kampf der Malayan Races Liberation Army (MRLA) gefährdete ab 
1948 die britische Herrschaft in der wirtschaftlich bedeutenden Kolonie Malaya. In An-
lehnung an Maos Konzept vom Revolutionskrieg erzielten auch die malaiischen Rebellen 
zu Beginn ihrer Erhebung beachtliche Erfolge gegen die Sicherheitskräfte.94 Nach den 
Erfahrungen mit der Guerillataktik im griechischen Bürgerkrieg und im Mandatsgebiet 
Palästina gelang es dem britischen Oberkommando jedoch allmählich, im Unterschied zu 
ihrem französischen Pendant in Indochina, sich auf die neue militärische Herausforde-
rung einzustellen und die malaiischen Guerillas erfolgreich zu bekämpfen.95 

Erfolgsgarant war dabei eine antisubversive Kriegsführung, die sich in erster Linie auf 
die Isolierung der Rebellen von der Zivilbevölkerung und eine gezielte Propagandakam-
pagne stützte.96 Nach den Überlegungen von General Harold Briggs entzog die Armee 
den Rebellen mit der Umsiedlung von 500.000 Chinesen in 500 »geschützte Dörfer« die 
überlebenswichtige Versorgungsbasis. Gleichzeitig konnte die Kolonialmacht die Bevöl-
kerung in den neuen Ansiedlungen einer rigiden Kontrolle unterstellen.97 Die als »Briggs-
Plan« bezeichneten Umsiedlungsmaßnahmen wurden auch unter General Gerald Templer 
fortgesetzt und ausgeweitet.98 Templer vertrat die Auffassung, dass 75 Prozent des Prob-
lems darin bestehen, die Bevölkerung hinter sich zu bringen, wohingegen die Jagd nach 
den Aufständischen nur 25 Prozent ausmache.99 Das Oberkommando startete daher eine 
umfangreiche Propagandakampagne mit dem Ziel, die »hearts and minds« der malaii-
schen Bevölkerung für sich zu gewinnen.100 Ungeachtet davon setzte die britische Armee 
ihre Repressionspolitik mit Ausgangssperren, dem Entzug von Nahrungsmitteln und kol-
—————— 
92 Henri Navarre, Agonie de l’Indochine 1953–1954, Paris 1956, S. 315. 
93 La stratégie révolutionnaire du Viêt-Minh, in: Le Monde vom 3. August 1954; Sylvie Thénault, 

D’Indochine en Algérie: la rééducation des prisonniers dans les camps de détention, in: Daniel 
Lefeuvre (Hrsg.), La guerre d’Algérie au miroir des décolonisations françaises, Actes du col-
loque en l’honneur de Charles-Robert Ageron, Sorbonne, novembre 2000, Paris 2000, S. 236. 
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lektiver Bestrafung fort, was die britische Tageszeitung Daily Herald sogar zum Vergleich 
mit nationalsozialistischen Terrormaßnahmen veranlasste.101 

Die Erfahrung mit dem revolutionären Krieg in Malaya prägte die britische Armeefüh-
rung nachhaltig. Im Gegensatz zu Frankreich in Indochina hatte die britische Kolonial-
macht über die antikoloniale Widerstandsbewegung triumphiert und ihre Position be-
haupten können. Die Militäroperationen gegen die MRLA wurden aufgrund des Erfolges 
zu dem Modell für eine wirkungsvolle Guerillabekämpfung.102 Walter Walker fasste daher 
unter Aufsicht von General Templer 1952 die wichtigsten Erkenntnisse in dem Handbuch 
»The Conduct of Anti-Terrorist Operations in Malaya« (ATOM)103 zusammen, das zu 
einer Art Leitfaden der antisubversiven Kriegsführung für die britischen Streitkräfte wur-
de. Die britische Armee verfügte somit über eine Erfolg versprechende Strategie zur Be-
kämpfung von Aufständen, die sich im gesamten Empire einsetzen ließ. 

Der Mau-Mau-Krieg in Kenia, wo es den Sicherheitskräften zunächst nicht gelang, 
wirkungsvoll gegen die Rebellen vorzugehen, bot hierzu die nächste Gelegenheit. Im Ja-
nuar 1953 kontaktierte Kenias Gouverneur Baring General Templer, um sich über dessen 
Erfolgsrezept der antisubversiven Kriegsführung zu informieren.104 Zudem entsandte Baring 
im Sommer 1953 den Leiter des Community Development Department, Thomas G. Ask-
with, mit dem Auftrag nach Südostasien, dort die Vorgehensweise eingehend zu studie-
ren.105 Die Behörden vor Ort erklärten dem Besucher aus Ostafrika bei der Besichtigung 
von »neuen Dörfern« und Internierungslagern, dass man mit der Umsiedlung und ›Um-
erziehung‹ der Rebellen und ihres Unterstützerkreises eine langfristige Befriedung der 
Kolonie anstrebe. Die Propagandakampagne um die »hearts and minds« der einheimischen 
Bevölkerung sei dabei von zentraler Bedeutung.106 Die Dienstreise verfehlte ihr Ziel nicht, 
denn die Beobachtungen von Askwith waren mitentscheidend für die Umsetzung der ge-
waltsamen Internierungs- und Umsiedlungspolitik in Kenia.107 Neben der zivilen Kolo-
nialverwaltung begann auch das militärische Oberkommando in Nairobi, seinen Blick 
verstärkt auf Malaya zu richten. Das »Handbook of Anti-Mau-Mau-Operations«108, das 
1954 von der Armeeführung als Leitfaden zur Ausbildung und Kriegsführung in Kenia 
herausgegeben wurde, orientierte sich weitgehend an seiner malaiischen Vorlage. 

Eine Studie der Operational Research Unit Far East aus dem Jahr 1957 belegt den 
großen Vorbildcharakter Malayas für die antisubversive Kriegsführung in Ostafri-
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ka109 und dokumentiert, wie stark sich die britischen Maßnahmen in beiden emergencies 
ähnelten. Colonel J. M. Forster analysierte in seinem Strategiepapier »A Comparative 
Study of the Emergencies in Malaya and Kenya«110 die beiden Militäroperationen und 
stellte zunächst fest, dass die Armee in beiden Fällen nahezu identische Propaganda-
methoden verwendet hatte, um die Moral des Gegners zu unterminieren und gleichzeitig 
die Gunst der Bevölkerung zu gewinnen.111 Organisation und Struktur der Nachrichten-
dienste, die eine zentrale Rolle bei der Bekämpfung der Rebellen übernahmen, wiesen 
ebenfalls große Parallelen auf.112 Nach Forsters Erkenntnissen bestanden die größten 
Übereinstimmungen jedoch beim Umgang mit der Zivilbevölkerung. Da beide Wider-
standsbewegungen aufgrund fehlender ausländischer Unterstützung völlig von der Hilfe 
ihrer autochthonen Sympathisanten abhängig gewesen seien, habe eines der zentralen 
Ziele der Sicherheitskräfte in der totalen Kontrolle der Bevölkerung bestanden. Durch die 
massive Umsiedlung und Internierung der Chinesen in Malaya und der Kikuyu in Kenia 
habe man dies wirkungsvoll erreicht und somit die Basis für den Erfolg gelegt.113 

Aus der nahezu identischen britischen Vorgehensweise in Südostasien und Ostafrika 
leitete Forster daher Determinanten der antisubversiven Strategie ab, wobei für ihn die 
psychologische Kriegsführung und ein gut funktionierender Nachrichtendienst mit Ver-
hörexperten von grundlegender Bedeutung waren.114 Vor allem aber müsse die Bevölke-
rung ohne Rücksicht auf rechtsstaatliche Normen nach Aspekten der Sicherheit und Kon-
trollierbarkeit durchorganisiert werden. Forster plädierte für den Einsatz dieser Strategie 
auch bei zukünftigen Militäroperationen und empfahl, zur Weiterentwicklung einer ein-
heitlichen Doktrin ähnliche Studien in Kooperation mit den französischen Dienststellen 
über die Kriege in Indochina und Nordafrika anfertigen zu lassen.115 

Zwischen beiden Kolonialmächten existierte bereits ein reger Erfahrungsaustausch in 
Fragen der antisubversiven Kriegsführung.116 Das Oberkommando in Nairobi hatte unter 
anderem im Rahmen des NATO Inter-Allied Training Programme im Juni 1954 einen 
französischen Offizier aus Madagaskar dazu eingeladen, eine britische Einheit bei ihren 
Operationen gegen die Mau-Mau zu Studienzwecken zu begleiten.117 Im Gegenzug unter-
nahm der britische Offizier A. J. Wilson im Januar 1957 eine einwöchige Rundreise durch 
Algerien, um sich selbst ein Bild vor Ort machen zu können. Im Meinungsaustausch mit 
seinen französischen Gastgebern verwies Wilson immer wieder auf die britischen Maß-
nahmen in Kenia und empfahl, diese auch in Algerien anzuwenden.118 Der britische Gast 
konstatierte dabei allerdings auch, dass sich die Indochinaveteranen, im Gegensatz zu den 
Offizieren, die aus Frankreich und der französischen Garnison in Deutschland nach Al-
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gerien entsandt worden waren, sehr viel besser auf die Bedürfnisse der antisubversiven 
Kriegsführung eingestellt hätten und über größeres theoretisches Wissen verfügten als 
die britische Armee.119 

Im Unterschied zu Großbritannien verfügte die französische Armeeführung beim Kon-
flikt in Nordafrika nicht über ein ›malaiisches Erfolgsmodell‹ der Guerillabekämpfung, 
sondern musste zunächst die notwendigen Lehren aus der demütigenden Niederlage in In-
dochina ziehen.120 Aus diesem Grund sezierten Indochinaveteranen wie Colonel Nemo und 
der ehemalige Oberbefehlshaber, General Ely, in detaillierten Studien die Militäroperatio-
nen in Südostasien, in der festen Überzeugung, ein erneutes Scheitern durch eine adäquate 
Gegenstrategie verhindern zu können.121 Das Indochina-Trauma wurde dadurch zum Ka-
talysator für die Entwicklung der französischen Doktrinen des antisubversiven Krieges, 
die bald schon das militärische Vorgehen im Algerienkrieg maßgeblich prägen sollten.122 

Ergebnis der Analyse war die Theorie der guerre révolutionnaire123, die in einschlägi-
gen Militärzeitschriften ausführlich thematisiert wurde. Colonel Lacheroy und Comman-
dant Jacques Hogard beschrieben den Revolutionskrieg in ihren richtungweisenden Arti-
keln als ein Phänomen in fünf Etappen.124 Den überraschend einsetzenden Terror der 
Guerillabewegung würden die Sicherheitskräfte mit unpopulären Reaktionen beantwor-
ten, woraufhin sich die Revolutionäre verstärkt auf politische Maßnahmen vorbereiteten. 
Guerillakrieg und politische Agitation ergänzten sich dabei symbiotisch mit dem erklärten 
Ziel, die Massen der Bevölkerung hinter den Aufständischen zu vereinen. Mit dem Auf-
bau paralleler politischer Strukturen in befreiten Zonen und dem allmählichen Übergang 
von Guerillatruppen zu regulären Verbänden beabsichtigten die Rebellen, die bestehende 
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politische Ordnung zu schwächen, die dann in der Endphase durch einen militärischen 
Generalangriff zum Einsturz gebracht werden sollte. Ende 1956 stand für Lacheroy und 
Hogard sowie für eine Reihe anderer Offiziere fest, dass der entscheidende Vorteil des 
revolutionären Gegners im Bereich der psychologischen Kriegsführung lag und seinem 
damit verbundenen erfolgreichen Werben um die Unterstützung der Bevölkerung.125 

Bei der guerre révolutionnaire handelte es sich demnach um einen neuen Kriegstypus 
mit einem völlig veränderten Anforderungsprofil.126 Nicht mehr die feindlichen Truppen 
bildeten das Hauptziel, sondern vielmehr mussten die Anstrengungen auf den Kampf um 
die Bevölkerung konzentriert werden.127 Das strategische Gegenkonzept fand seinen Nie-
derschlag in den Doktrinen der guerre contre-révolutionnaire. Der Erfolg hing dabei nicht 
allein von militärischen Mitteln, sondern vor allem von einer gezielten politischen Gegen-
kampagne ab.128 Mithilfe eines gut ausgebauten Nachrichtendienstes, mit umfangreichen 
sozialen und wirtschaftlichen Reformen sowie mit einer gezielten Propagandakampagne 
sollte man, so Capitaine André Souyris, die Bevölkerung effizient vor der feindlichen In-
doktrination schützen und auf die eigene Seite ziehen.129 Hogard schloss sich dieser stra-
tegischen Sichtweise an.130 Unter seinen zehn Regeln zur antisubversiven Kriegsführung 
räumte er neben der Isolierung des Aufstandsgebietes und der vollständigen Zerstörung 
der Rebellenorganisation gerade der psychologischen Kriegsführung oberste Priorität ein. 
Der zentrale Aspekt der französischen Militärdoktrinen war die ›Eroberung der Bevölke-
rung‹.131 

Bei diesem Ziel schreckten Offiziere wie Lacheroy, Goussault und Colonel Roger 
Trinquier selbst vor dem Einsatz totalitärer Mittel nicht zurück und plädierten für die 
umfassende Kontrolle der Bevölkerung.132 »Bezeichnen sie mich als Faschist, wenn sie 
wollen«, so Trinquier, »aber wir müssen uns die Bevölkerung gefügig machen; der Schritt 
jedes Einzelnen muss kontrolliert werden.«133 Durch den Aufbau eines engmaschigen 
Nachrichtennetzes und einer zentralen Überwachungsorganisation, dem Bureau de l’Or-
ganisation et du Contrôle des Populations, sollte dies realisiert werden.134 Eine Schlüs-
selrolle übernahm in diesem System der Geheimdienst, da er sowohl den Einzelnen über-
wachte und Informationen sammelte als auch subversive Elemente aufspürte und elimi-
nierte. Zum Charakter der dabei anzuwendenden Verhörmethoden erläuterte Trinquier, 
dass ein Rechtsanwalt zweifellos nicht anwesend sein dürfe. Vielmehr müssten Spezia-
listen dem Verdächtigen sein Geheimnis entreißen, wobei dieser mit Schmerzen und viel-
leicht sogar dem Tod konfrontiert sei.135 Trinquier war sich der Radikalität seiner Vor-
stellungen voll bewusst und bestätigte selbst die Analogie zu totalitären Organisationen.136 
Den fundamentalen Unterschied sah er jedoch darin, dass seine Vorgehensweise allein 
dem Schutz der Bevölkerung vor der ›terroristischen‹ Gefahr diente. 
—————— 
125 Paret, S. 19; Beaufre, S. 59. 
126 Trinquier, S. 15–19. 
127 Louis Pichon, Caractères Généraux de la Guerre Insurrectionnelle, Juli 1957, SHAT, 1H 2577, 

S. 1–2; Ambler, S. 193. 
128 Paret, S. 20; Ambler, S. 170. 
129 André Souyris, Les conditions de la parade et de la riposte à la guerre révolutionnaire, in: Re-

vue Militaire d’Information, Februar-März 1957, S. 91–111. 
130 Jacques Hogard, Stratégie et tactique dans la guerre révolutionnaire, in: Revue Militaire d’In-

formation, Juni 1958, S. 20–35. 
131 Trinquier, S. 49. 
132 Vgl. hierzu Les principes de l’action psychologique et de la »guerre subversive« décrits par 

deux de leurs praticiens, in: Le Monde vom 10. Juli 1958; Ambler, S. 171. 
133 Trinquier zitiert in: Kelly, S. 138. 
134 Trinquier, S. 51–55. 
135 Ebd., S. 39. 
136 Ebd., S. 57. 



Zur Legitimation kolonialer Gewalt 265 

Als wenige Monate nach Kriegsende in Südostasien im November 1954 der Algerien-
konflikt ausbrach, betrachteten viele französische Offiziere dies als Fortsetzung des Re-
volutionskrieges und zogen ihre Parallelen. Die Indochinaveteranen bezeichneten die 
algerischen Rebellen zunächst nur als »les viets«137, da sich ihrer Ansicht nach nur die 
geografische Lage, nicht aber die Art des Konflikts verändert hatte. Die guerre révolu-
tionnaire fand nun in Nordafrika statt. Es bot sich dadurch die einmalige Gelegenheit, 
die aus dem Indochinafeldzug gewonnen Erkenntnisse anzuwenden und die Schmach der 
Niederlage von Dien Bien Phu zu tilgen. Der Erhalt der Algérie française wurde daher 
zum untrennbaren Teil der »sentimentalen Geographie der französischen Armee«138, für 
den sie eher bereit war zu sterben, als noch einmal gedemütigt zu werden.139 

Es dauerte allerdings bis Anfang 1957, bis Algerien endgültig zum Testgebiet der neuen 
französischen Militärstrategie wurde.140 Als die Situation in Algier durch eine Serie von 
Bombenanschlägen der FLN außer Kontrolle zu geraten drohte, bot dies General Massu 
und seiner 10. Fallschirmjägerdivision die Gelegenheit, die theoretischen Leitsätze der 
guerre contre-révolutionnaire schließlich in die Praxis umzusetzen. Die Zerschlagung 
des urbanen Untergrundnetzwerkes der Befreiungsfront durch Massus Operationen über-
zeugte die Armeeführung vollständig von der Effizienz der neuen Militärdoktrinen, die 
dadurch zur obersten strategischen Maxime aufstiegen. Die »Schlacht um Algier« wurde 
gleichsam zu einem Modell für die weitere französische Kriegsführung in Algerien.141 

Die direkte Konsequenz war eine Ausweitung der psychologischen Kriegsführung, für 
die eine eigene Spezialabteilung gegründet wurde.142 Das Cinquième Bureau unter Lei-
tung von Lacheroy war nicht nur für die Propagandakampagne zur ideologischen Abwehr 
des Feindes verantwortlich, sondern verfolgte ebenfalls die Zerschlagung des politischen 
Netzwerkes der FLN.143 Den ›Kampf um die Herzen‹ der arabischen Bevölkerung sollten 
unterdessen die Sections Administratives Spécialisées (SAS) gewinnen, die bereits 1955 
gegründet worden waren und deren Aktivitäten nun ausgeweitet wurden.144 Die SAS-
Offiziere sollten durch ihre Arbeit im Bereich der Infrastruktur, der Bildung und des Ge-
sundheitswesens die Araber von der Humanität der Grande Nation überzeugen und gegen 
alle Versuchungen durch die FLN immunisieren. Die groß angekündigten Entwicklungs-
programme145, die allen Bewohnern der drei nordafrikanischen Departements eine »wahre 
soziale und wirtschaftliche Befreiung«146 versprachen, entsprangen daher weniger dem 
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altruistischen Willen der französischen Regierung zur Modernisierung des unterentwickel-
ten Algeriens als vielmehr eindeutigen militärischen Überlegungen. So entpuppte sich der 
im Oktober 1958 von Charles de Gaulle angekündigte »Plan von Constantine«, ein von der 
französischen Propaganda zur wahren »Schlacht um die volle Entwicklung Algeriens«147 
hochstilisiertes Reformpaket, in der Realität als strategische Waffe im antisubversiven 
Krieg und verzweifelter Versuch, die prekäre Situation in Nordafrika noch einmal zu-
gunsten Frankreichs zu wenden. 

Führenden Militärs reichte jedoch die psychologische Kriegsführung bei der ›Erobe-
rung der Bevölkerung‹ nicht aus. Ihrer Meinung nach musste die umfassende Kontrolle 
durch die Möglichkeit des physischen Zugriffs sichergestellt werden. Aus diesem Grund 
weitete die Armeeführung die bisher beschränkte Internierungs- und Umsiedlungspolitik 
auf ganz Algerien aus.148 Jeder Kontakt zwischen Rebellen und der Bevölkerung sollte 
dadurch verhindert werden, während man gleichzeitig die Häftlinge in den Lagern einer 
radikalen ›Umerziehung‹ unterwarf.149 Zudem hatte die Erfahrung aus Algier die große 
Bedeutung des Geheimdienstes bei der Überwachung der Bevölkerung und im Kampf 
gegen das geheime Netzwerk der FLN gezeigt. Der Officier de renseignement mit seinen 
speziellen ›Befragungsmethoden‹150 begann daher, immer mehr eine Schlüsselposition 
einzunehmen, wodurch die Folter schließlich zum »acte élémentaire de guerre«151 im anti-
subversiven Krieg wurde und systematisch im Algerienkrieg zum Einsatz kam. 

Nach den britischen Militäroperationen in Malaya und Kenia entwickelte sich auch 
der Algerienkrieg ab 1957 zu einem Paradebeispiel der antisubversiven Kriegsführung. 
Für die Dekolonisierungskriege in Kenia und Algerien hatte diese Entwicklung die fatale 
Konsequenz, dass der Einsatz uneingeschränkter Repression mit dem Verweis auf die 
militärische Notwendigkeit und dem speziellen Anforderungsprofil gerechtfertig wurde. 
Beide Militärkonzepte, die identische strategische Zielvorstellungen verfolgten, waren 
ein Plädoyer und eine Anleitung für radikale Maßnahmen wie willkürliche Internierung, 
Zwangsumsiedlung, vollständige geheimdienstliche Überwachung und letztlich systema-
tische Folter. Selbst das humanitäre Völkerrecht in Form der Genfer Konventionen bil-
dete dabei nach Ansicht der Kolonialmächte keinerlei Hinderungsgrund. 

III. KRIEG JENSEITS DES HUMANITÄREN VÖLKERRECHTS 

Mit dem Hinweis, dass Kolonialkonflikte152 sich elementar von Kriegen zwischen ›zivi-
lisierten‹ Staaten unterscheiden würden, legitimierten die Kolonialmächte traditionell die 
Entgrenzung kolonialer Gewalt. Nach Meinung des britischen Militärtheoretikers Charles 
Callwell seien »Kleine Kriege« in den Überseegebieten nichts anderes als »Expeditionen 
disziplinierter Soldaten gegen Wilde und halbzivilisierte Rassen«.153 Westliche Militärs 
vertraten daher die Auffassung, dass in einem solchen Kriegsszenarium die völkerrecht-
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lichen Vereinbarungen zur Kriegsführung keine Gültigkeit besaßen.154 Dem ›unzivili-
sierten Barbaren‹ würden die Regeln der ›zivilisierten‹ Kriegsführung, die er nicht verste-
hen würde, nicht zustehen. Der britische General Sir John Ardagh veranschaulichte diese 
Einstellung folgendermaßen: »Auch wenn er zwei- und dreimal getroffen ist, hört er nicht 
auf, vorwärts zu marschieren, ruft nicht die Sanitäter, sondern geht weiter, und bevor ir-
gendjemand Zeit hat, ihm zu erklären, dass er Entscheidungen der Haager Konferenz 
handgreiflich verletze, schneidet er einem den Kopf ab.«155 Die völkerrechtlichen Bestim-
mungen der Haager Friedenskonferenz von 1899 mit dem Verbot bestimmter Kampfmit-
tel wie giftiger Substanzen und Dumdum-Geschossen156 hatten demnach in den Kolonial-
kriegen keine Gültigkeit. Kolonialkonflikte, die der britische Schriftsteller Rudyard Kip-
ling zu »Savage Wars of Peace«157 verklärte, blieben daher in der Realität Kriege ohne 
Regeln und Normen, in denen alle militärischen Mittel erlaubt schienen. 

Die Dekolonisierungskriege in Kenia und Algerien wurden ebenfalls gemäß dieser ›ko-
lonialen Tradition‹ geführt. Die britische und französische Regierung stießen allerdings 
nach 1945 auf das Problem, dass sich die politischen Rahmenbedingungen mit dem Aus-
bau des Menschenrechtsregimes entscheidend verändert hatten. Großbritannien und Frank-
reich waren vor allem durch den Ausbau des ›Haager Rechts‹ stärker an völkerrechtliche 
Normen gebunden.158 Zwar war es den Kolonialmächten gelungen, die Erwähnung »ko-
lonialer Konflikte« in den Genfer Konventionen von 1949 zu verhindern; allerdings ver-
pflichtete sie Artikel 3 des erneuerten humanitären Völkerrechts zur Einhaltung elemen-
tarer Mindeststandards auch im Falle eines bewaffneten Konfliktes ohne internationalen 
Charakter.159 Diese Ausweitung völkerrechtlicher Normen auf innere Konflikte markierte 
einerseits einen radikalen Durchbruch für das humanitäre Völkerrecht, klärte aber ande-
rerseits nicht vollständig die Frage nach der Anwendbarkeit von Artikel 3.160 Der Begriff 
des »bewaffneten Konfliktes« bestimmte nicht eindeutig, ob zivile Unruhen und vor al-
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lem koloniale Rebellion in diese Kategorie fielen. Das Internationale Komitee vom Roten 
Kreuz (IKRK) in Genf vertrat hierzu die Position, dass der Anwendungsbereich möglichst 
großzügig gefasst werden müsse, da in Artikel 3 absolute Mindeststandards verankert 
worden seien.161 

Die Kolonialmächte Großbritannien und Frankreich weigerten sich hingegen, ihren 
kolonialen Auseinandersetzungen in Kenia und in Algerien offiziell diesen Status eines 
»bewaffneten Konfliktes« zu geben. Jede Bezeichnung, die auf eine bewaffnete Kon-
frontation oder gar Krieg hindeuten konnte, wurde unter allen Umständen vermieden. Der 
Krieg ohne Regeln wurde somit zu einem Krieg ohne Namen, um die Gültigkeit des hu-
manitären Völkerrechts und die Einmischung internationaler Akteure zu verhindern. Mit 
neutraleren Begriffen wie des emergency und der civil disturbance versuchte London, 
über den wahren Charakter der Vorkommnisse in Ostafrika hinwegzutäuschen.162 Selbst 
das Colonial Office erklärte in einem internen Papier im Juli 1954, dass es äußerst uner-
wünscht sei, den Notstand in Kenia als Krieg zu behandeln.163 Nach Darstellung der fran-
zösischen Regierung fand in Algerien ebenfalls kein Krieg statt, sondern es handelte sich 
nur um einige événements.164 Auf seiner Algerienreise Ende November 1954 erklärte der 
französische Innenminister, François Mitterrand, diese offizielle Sprachregelung folgen-
dermaßen: »Wir werden alles vermeiden, was auf eine Art Kriegszustand hindeuten 
könnte, wir wollen das nicht.«165 Aus der Perspektive der französischen Regierung führte 
man in Algerien, das integraler Bestandteil Frankreichs war, keinen Krieg, sondern ›lös-
te‹ ein innenpolitisches Problem. Die Verantwortlichen in Paris bezeichneten den Alge-
rienkrieg daher lediglich als »Polizeioperationen«, »Maßnahmen zur Aufrechterhaltung 
der Ordnung« und »Pazifizierungsmaßnahmen«.166 

Diese Form der euphemistischen Umschreibung als »zivile Unruhen« und »Ereignisse« 
diente den Regierungen in London und Paris allerdings nicht nur dazu, den echten Cha-
rakter der Konflikte zu verbergen und den Schein ziviler Normalität zu wahren. Der Geg-
ner sollte zusätzlich noch kriminalisiert und als »subversive Elemente« dargestellt wer-
den.167 Gemäß britischen Darstellungen handelte es sich bei der Mau-Mau-Bewegung um 
eine Bande von »Terroristen« und »primitiven Wilden«, die ohne politische Motive plün-
derte und wehrlose Menschen ermordete.168 Gefangene Mau-Mau-Kämpfer wurden da-
her, wie aus einem Bericht des Oberkommandos an das Colonial Office hervorgeht, nicht 
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als Kriegsgefangene behandelt.169 Für die französische Regierung waren die Mitglieder 
der FLN ebenfalls nur Terroristen und Banditen, die sich als hors-la-loi außerhalb der 
französischen Gesetze bewegten und somit keinen rechtsstaatlichen Schutz für sich in 
Anspruch nehmen konnten.170 Beide Kolonialmächte betrachteten die Mitglieder der Un-
abhängigkeitsbewegungen als Kriminelle, die aufgrund ihres fehlenden Kombattanten-
status auf keine Behandlung gemäß der Grundsätze des humanitären Völkerrechts hoffen 
konnten. Die Erschießung gefangener FLN-Kämpfer legitimierte ein französischer Ser-
geant daher mit den Worten: »Gefangene werden nicht gemacht. Wir haben keine Solda-
ten vor uns.«171 

Die Kolonialmächte beschränkten sich jedoch nicht nur auf eine Kriminalisierung des 
Feindes. Im Verlauf der Konflikte radikalisierte sich der koloniale Rassismus in einem 
solchen Maß, dass den Rebellen letztlich die Zugehörigkeit zur menschlichen Spezies 
abgesprochen wurde.172 Für die Briten in Kenia waren die Mau-Mau-Kämpfer »wilde 
Bestien aus dem Dschungel«173, die durch rassistische Bezeichnungen wie »Monkey«, 
»Mickey« und »Mouse« mit wilden Tieren und Ungeziefer gleichgesetzt wurden.174 Der 
amerikanische Söldner William Baldwin, der während des emergency in Kenia in einer 
britischen Polizeieinheit kämpfte, rechtfertigte daher die Erschießung von gefangenen 
Aufständischen mit den Worten: »Ich betrachtete sie als kranke Tiere, die, falls am Leben 
gelassen, eine ständige Bedrohung für die Gemeinschaft gewesen wären.«175 In Algerien 
war unter anderem die Bezeichnung »Rattenköpfe«176 Ausdruck dieser Radikalisierung, 
wobei der Begriff der ratonnade, der Rattenjagd, zum Synonym für Ausschreitungen ge-
gen die arabische Bevölkerung wurde.177 Stellvertretend für eine gängige Haltung inner-
halb der französischen Armee beschrieb der französische Fallschirmjäger Pierre Leulliette 
die Haltung eines Feldwebels, der mit der Folterung von Gefangenen beauftragt war, fol-
gendermaßen: »Er langweilte sich. Es sei jeden Tag dasselbe. Alle diese dreckigen Rat-
ten schrien auf dieselbe Weise. Es sei nur noch Ungeziefer, das man mit dem Absatz zer-
trete.«178 Mit der Verwendung von Feindbildern179 wie »Terroristen«, »wilde Bestien« 
und »Ungeziefer« dehumanisierten die Kolonialmächte die Mitglieder der kenianischen 
und algerischen Unabhängigkeitsbewegungen und entbanden ihre eigenen Truppen da-
durch vom normativen Verhaltenskodex des humanitären Völkerrechts. 

Das IKRK in Genf hingegen versuchte durch verschiedene Missionen, in beiden De-
kolonisierungskriegen die Wahrung der Mindeststandards der Genfer Konventionen durch-
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zusetzen. Seit Oktober 1952 verfolgten die Verantwortlichen in Genf den Konflikt in 
Kenia mit wachsender Aufmerksamkeit und versuchten zu intervenieren.180 Dabei schei-
terten sie zunächst am Widerstand der britischen Regierung wie auch des britischen Roten 
Kreuzes (BRC). Nach Ansicht der stellvertretenden Vorsitzenden des BRC, Lady Lime-
rick, handelte es sich in der ostafrikanischen Kronkolonie lediglich um »barbarische« 
Stammesunruhen, weshalb kein Grund für ein Eingreifen des Internationalen Komitees 
vorhanden sei. Die Rotkreuzgesellschaft in London stimmte dabei mit der offiziellen Po-
sition der britischen Regierung überein, dass Artikel 3 der Genfer Konventionen im ke-
nianischen emergency nicht angewendet werden könne.181 

Erst zu Beginn des Jahres 1957, als die Kampfhandlungen in Kenia bereits weitge-
hend abgeschlossen waren, erlaubte die Regierung in London den IKRK-Vertretern L. A. 
Gailland und H. P. Junod den Zutritt zu verschiedenen Lagern und Gefängnissen.182 Bei 
ihrer zweimonatigen Mission im März und April 1957 besuchten die beiden Delegierten 
insgesamt 52 Internierungsstandorte und 18 Umsiedlungsdörfer, wobei sie sich über die 
Verhältnisse informieren und ohne Zeugen mit den Inhaftierten unterhalten konnten.183 
In ihrem vertraulichen Abschlussbericht184 äußerten sich die IKRK-Delegierten insge-
samt positiv über die Haftbedingungen in den britischen Internierungslagern, denen sie 
eine gesunde klimatische Lage, eine ausgezeichnete Hygiene, gute Unterbringungsmög-
lichkeiten sowie ausreichende Ernährung und gute medizinische Betreuung für die Häft-
linge attestierten.185 Lediglich das Auspeitschen als Form der Bestrafung kritisierten sie 
und forderten das sofortige Ende dieser Methode. 

Der IKRK-Bericht ging jedoch erstaunlicherweise weder auf die in den Lagern weit 
verbreiteten Folterungen und Misshandlungen von Häftlingen durch britische Verhör-
teams ein, noch erwähnte er die ›Rehabilitationsmaßnahmen‹ der dilution technique. Bei 
dieser Methode kam es zum gezielten Einsatz von brutaler physischer Gewalt gegen hart-
näckige Anhänger der Mau-Mau-Bewegung mit dem Ziel, deren Widerstand zu brechen, 
um sie nach Abschluss des ›Rehabilitationsprozesses‹ aus der Internierungshaft entlassen 
zu können. Die Kolonialregierung in Nairobi versuchte überhaupt nicht, diese Vorgehens-
weise vor der Mission des IKRK zu verbergen. Vielmehr erörterte sie diese Frage aus-
führlich mit dem Delegierten Junod, wie aus einem streng vertraulichen Schreiben von 
Gouverneur Baring an den Kolonialminister vom 25. Juni 1957 hervorgeht: »Ich habe 
diese Frage privat mit Dr. Junod vom Internationalen Roten Kreuz diskutiert, den ich gut 
aus Südafrika kenne und der sein ganzes Leben damit verbracht hat, mit Afrikanern und 
vor allem mit afrikanischen Häftlingen zu arbeiten. Nach seiner eigenen Meinung hat er 
nicht den geringsten Zweifel daran, dass, falls der gewaltsame Schock der für die Frei-
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lassung der Internierten zu zahlende Preis sei, […] wir ihn zahlen sollten.«186 Junod als 
ein Vertreter des IKRK billigte somit die Misshandlung von Internierten und soll, nach-
dem er selbst Zeuge der dilution technique geworden war, gegenüber seinem britischen 
Begleiter Terence Gavaghan gesagt haben: »Machen sie sich keine Sorgen! Verglichen 
mit den Franzosen in Algerien sind sie Engel der Barmherzigkeit.«187 

Erst der Bericht der zweiten IKRK-Mission von Juni bis Juli 1959 offenbarte das wah-
re Ausmaß der systematischen Gewalt in den verschiedenen kenianischen Internierungs-
standorten.188 Die Erkenntnisse waren so schwerwiegend, dass sich das Komitee in Genf 
dazu veranlasst sah, noch vor Übergabe des Abschlussberichts Dr. Rubli und IKRK-Vize-
präsident Dr. Marcel Junod189 nach London zu entsenden, um die Sachlage dort persön-
lich der britischen Regierung vorzutragen.190 Die IKRK-Vertreter sprachen dabei in erster 
Linie die Misshandlung von Häftlingen an und zeigten sich schockiert über das Ausmaß 
der Gewaltanwendung in den Internierungslagern.191 Mehrere Zeugen hätten von schweren 
Folterungen durch britische Special Branch-Offiziere berichtet, um Geständnisse zu er-
pressen und den Widerstandswillen zu brechen.192 Im Gegensatz zu 1957, als die IKRK-
Delegierten weder gegen die dilution technique protestierten, ja diese nicht einmal in ih-
rem Bericht erwähnten, forderten Dr. Rubli und Dr. Junod nun vehement ein sofortiges 
Einstellen der Folterungen und körperlichen Züchtigungen. Das Colonial Office akzep-
tierte die Vorschläge des IKRK und versprach, diese auch umgehend umzusetzen.193 Über-
raschenderweise vertrat man dort nun sogar die Meinung, im völligen Gegensatz zur Hal-
tung des Außenministeriums und des BRC, dass durch die sofortige Anwendung von Ar-
tikel 3 auf die »Probleme in Kenia« eine Reihe von ernsten Unannehmlichkeiten hätte 
vermieden werden können.194 

Letztlich war es dem Internationalen Roten Kreuz doch noch gelungen, Großbritannien 
zur Einhaltung humanitärer Standards zumindest in den kenianischen Internierungslagern 
zu ermahnen. Dies geschah allerdings erst zu einem Zeitpunkt, als sich die britische Re-
gierung bereits zur Freilassung der Internierten entschlossen hatte. Nach der brutalen Er-
mordung von elf Häftlingen im Hola Camp im März 1959 und dem damit verbundenen 
öffentlichen Aufschrei ordnete der neue Kolonialminister, Iain Macleod, die Schließung 
der noch existierenden Lager an.195 Das IKRK hatte somit während der ›heißen‹ Phase des 
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Mau-Mau-Krieges von 1952 bis 1956 keinerlei Einfluss nehmen können und mit seiner 
Mission von 1957 eine wertvolle Möglichkeit fahrlässig verstreichen lassen. 

Im Gegensatz hierzu stand das Engagement des Internationalen Komitees im Algerien-
krieg, einem Konflikt, der vor den Augen der Weltöffentlichkeit stattfand. Bereits wenige 
Monate nach Kriegsausbruch kam es am 31. Januar 1955 zu einem ersten Treffen zwi-
schen dem IKRK-Delegierten William H. Michel und dem französischen Regierungschef 
Pierre Mendès-France, worin das Internationale Komitee seine humanitäre Hilfe anbot 
und eine Mission zum Besuch der Internierungsstandorte in Nordafrika vorschlug.196 Un-
ter den Bedingungen, dass die Aktivitäten des Roten Kreuzes strikt auf die Internierungs-
lager beschränkt blieben und der abschließende Bericht streng vertraulich zu behandeln 
sei, ging Mendès-France auf dieses Angebot ein.197 Der französische Regierungschef er-
möglichte mit dieser Erlaubnis die erste IKRK-Mission nach Algerien von Februar bis 
März 1955198, die gleichzeitig den Auftakt für die umfangreiche Tätigkeit des Komitees 
während der gesamten Dauer des Krieges bildete.199 Insgesamt folgten bis Juli 1962 neun 
weitere Missionen. 

Neben der Hilfe für die Not leidende algerische Zivilbevölkerung bestand die Haupt-
aufgabe des IKRK im Besuch der Haftanstalten und Internierungslager. Die Legitimati-
onsbasis für ihre Arbeit bildeten dabei nicht die gesamten Genfer Konventionen, sondern 
nur das limitierte Mandat gemäß Artikel 3. Es entstand dabei die paradoxe Situation, dass 
die französische Regierung mit ihrer Erlaubnis zu den IKRK-Missionen stillschweigend 
die Gültigkeit von Artikel 3 im Algerienkrieg akzeptierte200, sich offiziell aber strikt wei-
gerte, das humanitäre Völkerrecht für die ›inneren Angelegenheiten‹ in Nordafrika anzu-
erkennen. Die Verantwortlichen des Roten Kreuzes bemühten sich daher immer wieder, 
die beiden Konfliktparteien auf die Einhaltung der völkerrechtlichen Mindeststandards 
zu verpflichten.201 In einem Schreiben vom 28. Mai 1958 forderte das IKRK gleichzeitig 
von der FLN und der französischen Regierung die uneingeschränkte Achtung von Arti-
kel 3 sowie die humanitäre Behandlung der gefangen genommenen Mitglieder der jewei-
ligen Streitkräfte, die gemäß den Standards als Kriegsgefangene zu betrachten seien.202 

Während es dem Internationalen Roten Kreuz durch seine Missionen gelang, positiven 
Einfluss auf die Verbesserung der materiellen Lagerbedingungen zu nehmen, konstatier-
ten die IKRK-Delegierten bei ihren Gesprächen mit den Häftlingen jedoch eine wachsen-
de Zahl von Beschwerden über schwere Misshandlungen im Zuge der Befragung durch 
die Sicherheitskräfte.203 Im Zuge der dritten Mission im Oktober und November 1956 
stellte der medizinische Sachverständige, Dr. Gailland, bei einer großen Zahl von Inter-
nierten schwere Verletzungen durch Schläge sowie Verbrennungen durch das Ausdrücken 
von Zigaretten auf der Haut und das Anbringen von Elektroden, vor allem im Genitalbe-
reich, fest.204 Der Protest des IKRK bei der französischen Regierung gegen diese ›Befra-
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gungsmethoden‹ blieb ergebnislos, vielmehr noch nahm die Zahl der Folterungen wäh-
rend der »Schlacht um Algier« im Frühjahr 1957 dramatisch zu.205 Die Verantwortlichen 
in Genf wandten sich daraufhin im Bericht ihrer fünften Mission erneut an die Regierung in 
Paris und erklärten: »Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, das die französische 
Regierung schon zum wiederholten Male auf dieses gravierende Problem aufmerksam 
gemacht hat (durch seine Berichte vom Juli 1956, November 1956, Juli 1957), muss er-
neut die sehr dringende Aufmerksamkeit [der französischen Regierung] auf Tatbestände 
lenken, die völlig gegen den Geist von Artikel 3 der Genfer Konventionen verstoßen.«206 

Die Proteste aus Genf gegen die systematische Misshandlung von Internierten führten, 
wie die weiteren IKRK-Berichte belegen, zu keinerlei greifbaren Ergebnissen.207 Ein inter-
nes Papier des Internationalen Komitees stellte im Dezember 1959 vielmehr fest, dass es 
als Folge der Konzentration staatlicher Macht in den Händen der französischen Armee und 
der neuen Militärdoktrinen, welche die zentrale Rolle der Nachrichtenbeschaffung beton-
ten, noch einmal zu einer drastischen Ausweitung der Folter gekommen war.208 Zusätzlich 
zu diesen Folterberichten erreichten das Komitee in Genf auch noch Meldungen ihrer De-
legierten über schwere Kriegsverbrechen der französischen Armee wie der Bombardie-
rung von Dörfern mit Napalm und systematischen Massenexekution von Gefangenen.209 

Am 5. Januar 1960 veröffentlichte schließlich die französische Tageszeitung Le Monde 
den vertraulichen Bericht der siebten IKRK-Mission, der auf ungeklärte Weise in die Hän-
de von Journalisten gelangt war.210 Die darin enthaltenen Informationen über die syste-
matische Folter in Algerien erschütterten die internationale Öffentlichkeit und führten zu 
stürmischen Protesten.211 Gleichzeitig dokumentierte der Zeitungsartikel aber auch die 
ganze Machtlosigkeit des IKRK, dem es trotz jahrelanger intensiver Bemühungen nicht 
gelungen war, den schweren Menschenrechtsverletzungen in Algerien wirksam Einhalt zu 
gebieten. In einem Rundschreiben an die nationalen Rotkreuzgesellschaften musste das 
Internationale Komitee daher resigniert eingestehen, dass es trotz der Verbesserung der 
Lagerbedingungen in Algerien nicht gelungen sei, »einen Konflikt, der so grausam und 
heftig war, zu humanisieren, […] noch die Achtung von Artikel 3 sicherzustellen«.212 
—————— 
205 Rapports sur les visites effectuées lors de la quatrième mission du CICR en Algérie, Mai-Juni 

1957, ACICR, B AG 225 008–004.02, S. 6. 
206 Rapports sur les visites effectuées lors de la cinquième mission du CICR en Algérie, Novem-

ber 1957-Februar 1958, ACICR, B AG 225 008–005, S. 6. 
207 Vgl. hierzu Rapports sur les visites effectuées lors de la septième mission du CICR en Algérie, 

Oktober-November 1959, ACICR, B AG 225 008–013, S. 5; Rapports sur les visites effec-
tuées lors de la neuvième mission du CICR en Algérie, November-Dezember 1961, ACICR, 
B AG 225 008–022, S. 4; Schreiben des IKRK-Präsidenten L. Boissier an den französischen 
Außenminister M. Couve de Murville, 6. Februar 1962, ACICR, B AG 225 008–033.01. 

208 Note à l’attention de M. le Président von P. Gaillard, 12. Dezember 1959, ACICR, B AG 225 
008–011, S. 12–14. 

209 Bericht von Laurent Vust an das IKRK, 22. Mai 1960, ACICR, B AG 225 008–015.05. 
210 Le Rapport de la Croix-Rouge Internationale sur les Camps d’Internement d’Algérie, in: Le 

Monde vom 5. Januar 1960. 
211 Unter anderem benützten die FLN und der antikoloniale Block den veröffentlichten IKRK-

Bericht zur massiven Kritik an Frankreich vor den Vereinten Nationen in New York. Vgl. 
hierzu Publikation »The Report of the International Committee of the Red Cross on Torture 
and Inhuman Treatment of Algerians held in French Prisons and Camps« des Algerian Office, 
Januar 1960, CAOM, 81 F529; Brief der UN-Delegierten von Afghanistan, Burma, Ceylon, 
Ghana, Guinea, Indien, Indonesien, Iran, Irak, Jemen, Jordanien Libanon, Libyen, Marokko, 
Nepal, Pakistan, Saudi-Arabien, Sudan, Tunesien und der Vereinigten Arabischen Republik 
an den UN-Generalsekretär, 10. Februar 1960, Ministère des Affaires Étrangères, Archives des 
Affaires Étrangères Paris (MAE), NUOI Carton 1067. 

212 Mitteilung »The ICRC in Algeria. Human fellowship against hatred« an die nationalen Rot-
kreuzgesellschaften, 7. Oktober 1960, ACICR, B AG 202 008–001. 



274 Fabian Klose 

IV. ZUSAMMENFASSUNG 

Die Kombination aus den Maßnahmen des kolonialen Notstandes, den neuen Militär-
doktrinen des antisubversiven Krieges und der verweigerten Anerkennung der Gültigkeit 
des humanitären Völkerrechts schuf die entscheidenden Voraussetzungen zur Entgren-
zung kolonialer Gewalt in den Dekolonisierungskriegen in Kenia und Algerien. Die Er-
gebnisse des Beitrags zeigen, dass sich Großbritannien und Frankreich zur Legitimation 
der kolonialen Gewalt dieses gemeinsamen Reaktionsmusters bedienten. Während beide 
Staaten in Europa ihre demokratische Tradition pflegten und sich dem internationalen 
Menschenrechtsregime verpflichtet sahen, griffen sie in ihren Überseegebieten bei der 
Abwehr des antikolonialen Widerstandes zu einer Vorgehensweise, die gegen fundamen-
tale rechtsstaatliche Prinzipien und völkerrechtliche Normen verstieß. 

Der Notstand führte zunächst zu einer Radikalisierung der kolonialen Situation und 
wirkte wie ein Katalysator für die Freisetzung zusätzlicher Gewaltpotenziale. Als Reak-
tion auf die Krisensituation riefen die Regierungen in London und Paris in den jeweiligen 
Gebieten den formellen Ausnahmezustand aus. Die Notstandsgesetze des state of emer-
gency und des état d’urgence, die im Verlauf der Konflikte immer wieder verschärft wur-
den, führten zu einer Auflösung rechtsstaatlicher Normen. Die beiden Metropolen for-
malisierten und legalisierten damit die massive Ausweitung des kolonialen Repressions-
apparats, wobei die Sicherheitskräfte mit uneingeschränkten Sondervollmachten gegen-
über der autochthonen Bevölkerung ausgestattet wurden. Der Widerspruch, Frankreich 
und Großbritannien als demokratische Rechtsstaaten in Europa und autoritäre Kolonial-
mächte in Übersee, war daher zu keinem anderen Zeitpunkt sichtbarer als im kolonialen 
Notstand. 

Gleichzeitig entwickelten militärische Führungszirkel der beiden Kolonialmächte als 
Antwort auf die Guerillakriegsführung der antikolonialen Unabhängigkeitsbewegungen 
neue strategische Konzepte der antisubversiven Kriegsführung. Die britische Armee pro-
fitierte dabei vom Erfolg ihrer Militäroperationen in Südostasien. Die ›malaiische Erfah-
rung‹ verschaffte Großbritannien ein erfolgreiches Modell der Guerillabekämpfung, das 
sich in Kenia einsetzen und weiterentwickeln ließ. Im Gegensatz hierzu mussten die fran-
zösischen Offiziere aus der demütigenden Niederlage in Indochina die notwendigen Leh-
ren ziehen, die schließlich zur Entstehung der Theorie vom guerre révolutionnaire führ-
ten. Obwohl die Entstehungsgeschichte beider antisubversiver Strategien unterschiedlich 
verlief, kennzeichnete sie die gemeinsame oberste Maxime der vollständigen geheim-
dienstlichen Überwachung und strikten Bevölkerungskontrolle. Das britische und franzö-
sische Militärkonzept entpuppte sich im Verlauf der Konflikte als Plädoyer und Anleitung 
uneingeschränkter Repression, die sich in Phänomenen wie der willkürlichen Internie-
rung, gewaltsamen Umsiedlung und letztlich der systematischen Folter äußerte. 

Die Prinzipien des humanitären Völkerrechts bildeten dabei keinen Hinderungsgrund, 
denn sowohl Großbritannien als auch Frankreich weigerten sich, die Gültigkeit der Gen-
fer Konventionen in ihren Dekolonisierungskriegen anzuerkennen. Trotz der Ausweitung 
humanitärer Mindeststandards auf innere Konflikte blieben die Konflikte in Kenia und 
Algerien Kolonialkriege jenseits völkerrechtlicher Bestimmungen. Aus Sicht der Kolo-
nialmächte waren im Kampf gegen »Terroristen« und »subversive Elemente« alle »Maß-
nahmen zur Wiederherstellung der Ordnung« legitim. Selbst ein transnationaler Akteur 
wie das Internationale Rote Kreuz konnte trotz seiner zahlreichen Initiativen diese völ-
kerrechtswidrige Kriegsführung und Entgrenzung kolonialer Gewalt im kenianischen 
Dschungel und algerischen Djebel213 nicht verhindern. 

—————— 
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